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KLIENTEN-INFO 
 
 
Sommer, Sonne, Ferien. Für die bevorstehenden Sommermonate empfiehlt sich beispielsweise ein 
Blick auf die Frage, wieviel Ferialpraktikanten verdienen dürfen, und vielleicht ein Check der 
aktuellen Zoll- und Einfuhrbestimmungen. Der Entfall der Roaming-Gebühren innerhalb der EU seit 
dem 15.6.2017 ist auf jeden Fall günstig für das Urlaubsbudget. 

 
 

FERIENJOBS: WAS DÜRFEN KINDER STEUERFREI VERDIENEN? 

 

Zu Beginn der Ferien wird alljährlich die Frage gestellt, wieviel Kinder in den Ferien verdienen 
dürfen, ohne dass deren Eltern Gefahr laufen, die Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag zu 
verlieren. Zur Beantwortung soll folgende Übersicht Klarheit schaffen: 
 

 Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres dürfen ganzjährig beliebig viel verdienen, 
ohne dass bei den Eltern die Familienbeihilfe und der Kinderabsetzbetrag gefährdet sind.  

 Kinder über 19 Jahre müssen darauf achten, dass das nach dem laufenden 
Einkommensteuertarif zu versteuernde Jahreseinkommen (nach Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen, Werbungskosten, Sonderausgaben und außergewöhnlichen 
Belastungen) € 10.000 nicht überschreitet, um die Familienbeihilfe und den 
Kinderabsetzbetrag nicht zu verlieren. Dies gilt unabhängig davon, ob das Einkommen in 
den Ferien oder außerhalb der Ferien erzielt wird.  
Das bedeutet, dass das Kind umgerechnet Gehaltseinkünfte von insgesamt bis zu brutto rd  
€ 12.480 pro Jahr (Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen unter Berücksichtigung von SV-
Beiträgen bzw Werbungskosten- und Sonderausgabenpauschale) bzw einschließlich der 
Sonderzahlungen brutto rd € 14.560 pro Jahr verdienen kann, ohne dass die Eltern um die 
Familienbeihilfe und den Kinderabsetzbetrag bangen müssen. Sollte das zu versteuernde 
Einkommen des Kindes € 10.000 überschreiten, wird die Familienbeihilfe nur um den 
übersteigenden Betrag vermindert und ist zurückzuzahlen. 

 
Beispiel: Ein Student hat am 10.6.2017 das 19. Lebensjahr vollendet. Daher ist im Jahr 2017 erstmals 
das Einkommen des Kindes relevant. Beträgt das steuerpflichtige Einkommen im Jahr 2017 
insgesamt zB € 10.700 wird die Familienbeihilfe nur mehr um €700 gekürzt. 
 
TIPP: Zu beachten ist, dass für die Beurteilung, ob Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag zustehen, 
sämtliche der Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte herangezogen werden. Daher sind 
beispielsweise auch Vermietungseinkünfte oder Sonstige Einkünfte zu berücksichtigen. Nur 
Lehrlingsentschädigungen, Waisenpensionen sowie einkommensteuerfreie Bezüge und 
endbesteuerte Einkünfte bleiben außer Ansatz. 
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In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf folgende Besonderheiten aufmerksam machen: 
 

 Ein zu versteuerndes Einkommen, das in Zeiträumen erzielt wird, für die kein Anspruch auf 
Familienbeihilfe besteht (zB bei vorübergehender Einstellung der Familienbeihilfe, weil die 
vorgesehene Studienzeit in einem Studienabschnitt abgelaufen ist), ist konsequenter Weise 
nicht in die Berechnung des Grenzbetrages einzubeziehen.  

 Nicht ungefährlich ist es, wenn die Eltern den zu hohen Verdienst ihres Kindes nicht 
pflichtgemäß dem Finanzamt melden. Wer eine solche Meldung unterlässt, riskiert zusätzlich 
zur Rückforderung der Familienbeihilfe und des Kinderabsetzbetrages auch eine 
Finanzstrafe!  

 
Für den (Ferial)Praktikanten selbst ist Folgendes zu beachten: 
 
Bis zu einem monatlichen Bruttobezug von € 425,70 (Wert 2017) fallen wegen geringfügiger 
Beschäftigung keine Dienstnehmer-Sozialversicherungsbeiträge an. Liegt der Monatsbezug über 
dieser Grenze, werden dem Kind die vollen SV-Beiträge abgezogen. Allerdings kann es bei niedrigen 
Einkünften bei der Veranlagung zu einer SV-Rückvergütung (auch als „Negativsteuer“ bezeichnet) 
kommen. Danach können 50% der SV-Beiträge bis max € 400 (€ 500 mit Pendlerpauschale) vom 
Finanzamt vergütet werden.  
 
Bei Ferialjobs in Form von Werkverträgen oder freien Dienstverträgen, bei denen vom Auftraggeber 
kein Lohnsteuerabzug vorgenommen wird, muss ab einem Jahreseinkommen (Bruttoeinnahmen 
abzüglich der mit der Tätigkeit verbundenen Ausgaben) von € 11.000 für das betreffende Jahr eine 
Einkommensteuererklärung abgegeben werden. Eine Ferialbeschäftigung im Werkvertrag bzw 
freien Dienstvertrag unterliegt grundsätzlich auch der Umsatzsteuer (im Regelfall 20%). 
Umsatzsteuerpflicht besteht jedoch erst ab einem Jahresumsatz (= Bruttoeinnahmen inklusive 20% 
Umsatzsteuer) von mehr als € 36.000 (bis dahin gilt die unechte Steuerbefreiung für 
Kleinunternehmer). Eine Umsatzsteuererklärung muss bei Umsätzen über € 30.000 netto abgegeben 
werden.  
 

WAS IST BEI REISEN AUS EU-LÄNDERN UND DRITTSTAATEN ZU BEACHTEN? 

 
Sommerzeit bedeutet auch für viele Reisezeit. Wenn Sie von einer Auslandsreise zurückkehren, stellt 
sich die Frage, welche Waren können abgabenfrei mitgebracht werden? Dies hängt im Wesentlichen 
davon ab, ob sie aus dem EU-Raum oder aus einem Drittland kommen. 
 
Einreise nach Österreich aus einem EU-Land: 
 
Reisende müssen grundsätzlich für in der EU gekaufte Waren bei einem Grenzübertritt innerhalb der 
EU keine Abgaben mehr bezahlen (freier Warenverkehr). Ausnahmen bestehen bei Tabakwaren und 
Alkohol, wenn diese im Reisegepäck zum Eigenbedarf eingeführten Waren die persönlichen 
Richtmengen überschreiten. Werden die Mengen überschritten, muss dargelegt werden, dass die 
Waren für einen privaten Bedarf bestimmt sind. 
 
Einreise aus einem Land außerhalb der EU (Drittland): 
 
Reisende, die aus einem Drittland nach Österreich einreisen, haben den Zoll zu passieren und alle 
eingeführten Gegenstände, die die Reisefreimengen überschreiten, zu deklarieren. Die persönliche 
Reiseausrüstung, die bereits bei der Ausreise in ein Drittland mitgeführt wurde, kann abgabenfrei 
und formlos nach Österreich eingeführt werden. 
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TIPP: es empfiehlt sich bei neu gekauften Gegenständen (wie zB Fotoausrüstung, Laptop, Golf- oder 
Skiausrüstung) den Kaufbeleg mitzuführen. Achtung bei Produktfälschungen (Medikamente, 
Textilien, Taschen), diese werden abgenommen und vernichtet. Eine Strafe droht ebenfalls. 
 
Beachten Sie aber, dass es für die Einfuhr von Tieren, Pflanzen, Lebensmitteln, Waffen und vielen 
anderen Waren weitere Beschränkungen und Verbote gibt. Und vergessen Sie nicht, dass die 
persönlichen Reisefreigrenzen bei mehreren Reisenden (zB eine Familie) nicht zusammengerechnet 
werden dürfen. 
 

 
 Richtmengen EU Drittstaaten 

Tabak 
 

(ab einem Alter von 17 
Jahren) 

  

 Zigaretten       800 Stück  *) 200 Stück 
oder Zigarillos 400 Stück 100 Stück 
oder Zigarren 200 Stück   50 Stück 
oder Rauchtabak 1.000 g 250 g 

Alkohol 
 

(ab einem Alter von 17 
Jahren) 

  

 > 22 % vol  10 Liter  1 Liter 
oder < 22 % vol alkoholische 

Getränke 
20 Liter  2 Liter 

und nichtschäumende Weine 
davon Schaumwein 

90 Liter 
davon max 60 

Liter 

 4 Liter 

und Bier 110 Liter 16 Liter 
Andere Waren    

 Flugreise € 430  
 Landweg € 300  
 Personen unter 15 Jahren € 150  

 
*) Für Zigaretten im Reisegepäck aus Ungarn, Kroatien, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien 
beträgt die Freimenge 300 Stück. 
 
Beachten Sie aber, dass es für die Einfuhr von Tieren, Pflanzen, Lebensmitteln, Waffen und vielen 
anderen Waren weitere Beschränkungen und Verbote gibt. Und vergessen Sie nicht, dass die 
persönlichen Reisefreigrenzen bei mehreren Reisenden (zB eine Familie) nicht zusammengerechnet 
werden dürfen. 
 
Bargeld: 
 
Und vergessen Sie nicht, dass alle Personen, die in die EU einreisen oder aus ihr ausreisen und 
Barmittel von € 10.000 oder mehr (oder den Gegenwert in anderen Währungen oder anderen leicht 
konvertiblen Werten wie auf Dritte ausgestellte Schecks) mit sich führen, diesen Betrag bei den 
Zollbehörden anmelden müssen. Die Zollbehörden sind ermächtigt, natürliche Personen, ihr Gepäck 
und ihre Verkehrsmittel zu kontrollieren und nicht angemeldetes Bargeld einzubehalten. Zusätzlich 
drohen empfindliche Strafen (bei vorsätzlicher Begehung bis zu höchstens € 100.000, bei fahrlässiger 
Begehung bis zu höchstens € 10.000). 
 
 


